
 Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 

vom 22.01.2002 
 
 
Aufgrund des §7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung 14.07.1994 (GV NW, S. 666 ff.) zuletzt geändert am 
28.03.2000 (GV NRW S. 245) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein- Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712), zuletzt 
geändert am 17.12.1999 (GV NW S. 718) sowie der §§ 3 und 4 des Gesetzes über 
die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReing NW) vom 18.12.1975 (GV NW S. 706), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.11.1997 (GV NW S. 430), hat der Bürgermeis-
ter der Stadt Unna mit einem Ratsmitglied per Dringlichkeitsentscheidung am 
14.01.2002 die vorliegende Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Stadt Unna betreibt die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortsla-
gen, bei Bundesstraßen, Landstraßen und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurch-
fahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung nicht nach § 2 den Grund-
stückseigentümern übertragen wird. Die Reinigungspflicht umfaßt die Reinigung der 
Fahrbahnen und der Gehwege. Zur Fahrbahn gehören auch die Radwege, Sicher-
heitsstreifen, Parkstreifen und Haltestellenbuchten; Gehwege sind selbständige 
Gehwege sowie alle Straßenteile, die erkennbar von der Fahrbahn abgesetzt sind 
und deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist. Auf Fahrbah-
nen und Fußgängerstraßen sowie Fußgängergeschäftsstraßen ohne selbständige 
oder abgesetzte Gehwege ist je ein Streifen zu beiden Seiten von 
 1 m Breite bei Fahrbahnen und 
 2 m Breite bei Fußgängerstraßen und Fußgängergeschäftsstraßen als Geh-
weg anzusehen. 
 
(2) Zur Reinigung gehört auch die Winterwartung. Diese umfaßt insbesondere das 
Schneeräumen auf den Fahrbahnen und Gehwegen sowie das Bestreuen der Geh-
wege, Fußgängerüberwege und gefährlichen Stellen auf den Fahrbahnen bei 
Schnee- und Eisglätte. 
 
(3) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Ei-
gentümers der Erbbauberechtigte. 
 

§ 2 
Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grundstückseigentümer 

 
(1) Die Reinigung der im Straßenverzeichnis, das Bestandteil dieser Satzung ist, auf-
geführten Straßen, Wege und Plätze wird in dem in den §§ 3 und 4 festgelegten Um-
fang den Eigentümern der an sie grenzenden und durch sie erschlossenen 
Grundstücke (§ 4) auferlegt. Sind die Eigentümer beider Straßenseiten reinigungs-
pflichtig (§ 4 Abs. 2), so erstreckt sich die Reinigungspflicht nur bis zur Straßenmitte. 
 



(2) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung 
gegenüber der Stadt mit deren Zustimmung die Reinigungspflicht an seiner Stelle 
übernehmen, wenn eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird. 
Die Zustimmung ist jedoch jederzeit widerruflich und nur solange wirksam, wie die 
Haftpflichtversicherung besteht. 
 

§ 3 
Art und Umfang der Reinigungspflicht nach § 2 Abs. 1 

 
(1) Die Fahrbahnen und Gehwege sind nach den folgenden Reinigungsklassen des 
Straßenverzeichnisses 
in der Zeit vom 01.04. bis 30.09. bis spätestens 10.00 Uhr  
und  
in der Zeit vom 01.10. bis 31.03. bis spätestens 12.00 Uhr  
zu säubern. 
 
Reinigungsklasse I 
durch die Stadt Unna die Fahrbahnen und durch den Eigentümer die Gehwege wö-
chentlich siebenmal 
 
Reinigungsklasse II 
durch die Stadt die Fahrbahnen und durch den Eigentümer die Gehwege wöchentlich 
zweimal 
 
Reinigungsklasse III 
durch die Stadt die Fahrbahnen und durch den Eigentümer die Gehwege wöchentlich 
einmal 
 
Reinigungsklasse IV 
durch die Stadt die Fahrbahnen und durch den Eigentümer die Gehwege vierzehntä-
gig 
 
Reinigungsklasse V 
durch den Eigentümer die Fahrbahnen und die Gehwege wöchentlich einmal 
 
Reinigungsklasse VI 
durch den Eigentümer die Fahrbahnen und die Gehwege vierzehntägig 
 
Reinigungsklasse VII 
durch die Stadt die Fahrbahnen und durch den Eigentümer die Gehwege bei Schnee 
und Eisglätte, im übrigen durch den Eigentümer die Fahrbahnen und Gehwege wö-
chentlich einmal. 
 
Die im Straßenverzeichnis verwendeten Zeichen FGZ, A, IÖ und ÜÖ bedeuten: 
 
Die Straßen, Wege und Plätze dienen überwiegend  
 - dem Fußgängergeschäftsverkehr, Fußgängerzone FGZ 
 - dem Anliegerverkehr  A 
 - dem innerörtlichen Verkehr  IÖ 
 - dem überörtlichen Verkehr ÜÖ 



Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehricht und sonstiger Unrat sind 
nach Beendigung der Säuberung unverzüglich zu entfernen. Der Kehricht darf nicht 
dem Kanalnetz zugeführt werden. Die Einlaufroste der Entwässerungsanlagen sind 
so zu reinigen, daß das Wasser ungehindert einlaufen kann. 
 
(2) Die Gehwege sind in einer für den Fußgänger erforderlichen Breite (mindestens 
1,00 m) von Schnee freizuhalten. Bei Eis- und Schneeglätte sind die Wege sowie die 
für den Fußgängerverkehr notwendigen Übergänge und die gefährlichen Stellen auf 
den von Grundstückseigentümern zu reinigenden Fahrbahnen zu bestreuen, wobei 
abstumpfende Mittel vorrangig einzusetzen sind. 
 
Auf Gehwegen ist bei Eis- und Schneeglätte zu streuen, wobei die Verwendung von 
Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen grundsätzlich verboten ist; ihre Verwen-
dung ist nur erlaubt 
a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (z. B. Eisregen), in denen durch Ein-

satz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist, 
b) an gefährlichen Stellen, wie z. B. Treppen, Rampen, Brückenaufgängen, starken 

Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegabschnitten. 
 
In der Zeit von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte 
sind unverzüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach Entstehen der Glätte 
zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und entstandenen Glätte sind 
werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 8.00 Uhr des folgenden Tages zu be-
seitigen. 
Baumscheiben und begrünte Flächen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauen-
den Materialien bestreut, salzhaltige oder sonstige auftauende Mittel enthaltender 
Schnee darf nicht auf ihnen abgelagert werden. 
 
(3) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder Schulbusse müssen die Geh-
wege so von Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, daß ein möglichst 
gefahrloser Zu- und Abgang gewährleistet ist. 
 
(4) Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder - 
wo dies nicht möglich ist - auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, daß der Fahr- und 
Fußgängerverkehr nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Die 
Einläufe in den Entwässerungsanalgen und die Hydranten sind von Eis und Schnee 
freizuhalten. Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg oder 
die Fahrbahn geschafft werden. 
 
(5) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursa-
chers, außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, befreit den 
nach § 2 Verpflichteten nicht von seiner Reinigungspflicht. 
 

§ 4 
Begriff des Grundstücks 

 
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Lie-
genschaftskataster und im Grundbuch jeder zusammenhängende Grundbesitz, der 
eine selbständige wirtschaftliche Einheit bietet. 
 



(2) Erschlossen ist ein Grundstück dann, wenn seine wirtschaftliche oder verkehrli-
che Nutzung durch die Straße, insbesondere durch einen Zugang oder eine Zufahrt, 
möglich ist. Das gilt in der Regel auch, wenn das Grundstück durch Anlagen wie 
Gräben, Böschungen, Grünanlagen, Mauern oder in ähnlicher Weise von der Straße 
getrennt ist. 
 

§ 5 
Benutzungsgebühren 

 
Die Stadt erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen 
Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG in Verbindung mit § 3 Abs. 1 StrReinG 
NW. Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Straßen-
reinigung sowie auf die Reinigung der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine 
Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die Stadt. 
 

§ 6 
Veranlagungsgrundlagen 

 
(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die den gereinigten Straßen zugewand-
ten Grundstücksseiten, soweit das Grundstück durch diese Straßen erschlossen wird 
(Frontlänge), die Straßenart (Abs. 4) und die Zahl der Reinigungen (§ 3 Abs. 1). 
Grenzt ein durch die Straße oder den selbständigen Gehweg erschlossenes Grund-
stück nicht oder nicht mit der gesamten der Straße zugewandten Grundstücksseite 
an diese Straße, so wird anstelle der Frontlänge bzw. zusätzlich zur Frontlänge die 
der Straße zugewandte Grundstücksseite zugrunde gelegt. Als der Straße zuge-
wandt i. S. d. Satzes 2 gilt eine Grundstücksseite, wenn sie parallel oder in einem 
Winkel von weniger als 45 Grad zur Straße verläuft. 
 
Bei Hinterliegern werden die Grundstücksseiten berücksichtigt, die den zu reinigen-
den öffentlichen Straßen zugewandt sind. Als der Straße zugewandt gelten Grund-
stücksseiten, wenn sie parallel oder in einem Winkel von weniger als 45 Grad zur 
Straße verlaufen. 
 
Bei Grundstücken, die nicht an eine Erschließungsstraße angrenzen und keine ihr 
zugewandte Grundstücksseite haben, ist die Frontlänge der Grundstücksseite 
zugrunde zu legen, die parallel oder in einem Winkel von weniger als 45 Grad zur 
gedachten Verlängerung der Erschließungsstraße verläuft. 
 
Grenzt ein Grundstück nur mit einem Teil einer Grundstücksseite an den abzweigen-
den  Teil (nicht gereinigt und unselbständig) einer Erschließungsanlage an, wird eine 
gedachte Verlängerung dieses Erschließungsanlagenteils gezogen. Die sich dann 
mit den Grundstücksgrenzen - bzw. deren gedachter Verlängerung - ergebenden 
Schnittpunkte sind Grundlage zur Ermittlung der zu veranlagenden Frontmeter.  
 
 
(2) Liegt ein Grundstück an mehreren zu reinigenden Straßen, so werden die Grund-
stücksseiten an den Straßen zugrunde gelegt, durch die eine wirtschaftliche oder 
verkehrliche Nutzung des Grundstücks möglich ist (§ 4 Abs. 2). 
 
Bei abgeschrägten oder abgerundeten Grundstücksgrenzen wird der Schnittpunkt 
der geraden Verlängerung der Grundstücksgrenzen zugrunde gelegt. 



 
(3) Bei der Festlegung der Grundstücksseiten werden Bruchteile eines Meters bis zu 
50 cm einschließlich abgerundet und über 50 cm aufgerundet. 
 
(4) Die Gebühr für die Reinigung beträgt je Meter Straßenfrontlänge in den Reini-
gungsklassen: 
 
Straßengruppe  I 

€ 
II 
€ 

III 
€ 

IV 
€ 

V 
€ 

VI 
€ 

FGZ 48,72 --- --- --- --- --- 
A 23,13 7,16 3,96 2,36 --- --- 
IÖ 23,13 7,16 3,96 2,36 --- --- 
ÜÖ --- 7,16 3,96 2,36 --- --- 
 
(5) Die Gebühr für den Winterdienst beträgt je Meter Straßenfrontlänge in der Reini-
gungsklasse VII 0,76 €. 
 
 
 

 
§ 7 

Gebührenpflichtige 
 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des erschlossenen Grundstücks. Ist das 
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der 
Erbbauberechtigte. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 
 
(2) Im Falle eines Eigentums- bzw. Erbbaurechtswechsels ist der neue Eigentümer 
bzw. Erbbauberechtigte vom Beginn des Monats an gebührenpflichtig, der dem Mo-
nat der Rechtsänderung folgt. 
 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen und zu dulden, daß Beauftragte der Stadt das Grundstück 
betreten, um die Bemessungsgrundlage festzustellen oder zu überprüfen. 
 

§ 8 
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, der auf den Beginn der 
regelmäßigen Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit 
dem die regelmäßige Reinigung eingestellt wird. 
 
(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder er-
höht sich die Benutzungsgebühr vom Ersten des Monats an, der der Änderung folgt. 
Falls die Reinigung aus zwingenden Gründen für weniger als einen Monat eingestellt 
oder für weniger als drei Monate eingeschränkt werden muß, besteht kein Anspruch 
auf Gebührenminderung. 
 
(3) Die Gebühr wird zu je einem Viertel des Jahresbeitrages am 15. Februar, 15. Mai, 
15. August und 15. November fällig. Auf Antrag des Abgabenpflichtigen kann die 
Gebühr abweichend von der in Satz 1 genannten Regelung am 1. Juli in einem Jah-



resbetrag entrichtet werden. Bei Entstehung der Gebührenpflicht innerhalb eines 
Jahres und bei Nachforderungen für zurückliegende Zeiträume wird die Gebühr ei-
nen Monat nach Zugang des Gebührenbescheides fällig, sofern im Gebührenbe-
scheid kein anderer Zeitpunkt angegeben ist. Die Gebühr kann zusammen mit ande-
ren Abgaben angefordert werden. 
 

§ 9 
Ordnungswidrigkeit 

 
Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieser Sat-
zung (gegen die §§ 2 und 3) können mit Bußgeld geahndet werden. Die Geldbuße 
beträgt mindestens 2,50 €. Sie beträgt bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen höchs-
tens 500,00 €, bei fahrlässigen Zuwiderhandlungen höchstens 250,00 €. Für das 
Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) 
vom 24. Mai 1968 (BGBl., I 481; III 454-1) idF vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 
602), letztes ÄndG v. 26. Januar 1998 (BGBl. I 156. 340). Zuständige Verwaltungs-
behörde im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 OWiG ist der Bürgermeister. 
 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die 
Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreini-
gungs- und Gebührensatzung) vom 25. Februar 1983 außer Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsge-
bühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 22.01.2002  wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, daß eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluß vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Unna, 22.01.2002 
 
 
 
gez. Weidner 
Bürgermeister 


